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Bericht 
 
Fachbereich V 
Aktenzeichen:  

 

Vorlage Nr.: B/0133/2016 
 

 

Vorlage für die Sitzung    
Ausschuss für Stadtentwicklung: Umwelt, Planung 
und Verkehr 

21.06.2016 öffentlich 

 
Beratungsgegenstand: Beitragsbescheid 2016 des Erftverbandes 

Anmerkungen zu Belangen von Seniorinnen und Senioren und Menschen mit Behinderungen: 
keine 
 
 
Haushaltsmäßige Auswirkungen/Hinweis zur vorläufigen Haushaltsführung: 
Mittel sind in ausreichender Höhe auf den Konten: 
11-03-01 P Abwasserbeseitigung - 5379010 Zweckverbandsumlagen 
13-01-03 P Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen - 5379010 Zweckverbandsumlagen 
vorhanden. 
 
 
 
 
Sachverhalt/Rechtliche Würdigung: 
Mit Schreiben vom 19.04.2016 hat der Erftverband der Stadt Rheinbach den Beitragsbescheid für das 
Jahr 2016 übersandt. Die Beitragshöhe für das laufende Jahr beträgt 3.862.348,00 €. Im Vergleich zum 
Vorjahr ist der Beitrag um 172.157,00 € gesunken. 

Der Beitrag setzt sich im Wesentlichen aus drei Beitragsgruppen zusammen. 

Dies ist zum einen die Beitragsgrupp 4 „Abwasseranlagen“ mit 3.473.337,00 €. Hier sind die Kosten für 
den Bau und Betrieb der Kläranlagen (KLA Rheinbach zu 100 %, GKW Flerzheim zu 12,57 % und GKW 
Kessenich zu 0,61 %), der Regenbecken im Mischwassernetz und der Reststoffentsorgung enthalten. 

Mit der Beitragsgruppe 2 „Reinhaltung der Gewässer“ enthält die Kosten die u.a. durch die Beprobung 
und Bewertung von Gewässerbelastungen durch Einleitungen, der Beratung von Mitgliedern zu 
Abwassereinleitungen und für die Forschungen zur Optimierung von Klärverfahren anfallen. Der 
Teilbeitrag liegt hier bei 62.464,00 €. 

Mit der Beitragsgruppe 3 „Oberirdische Gewässer“ werden die Kosten zur Unterhaltung und zum 
Ausbau der Erft und ihrer Nebengewässer auf die Mitglieder umgelegt. Der Beitrag wird nach der im 
Einzugsgebiet der Erft liegenden Gemeindefläche bei einer 12-fachen Wichtung der bebauten 
Siedlungsbereiche den Berechnungsmaßstab darstellen. Für die Einzugsgebiete der kleineren 
Nebengewässer, für die die Stadt Rheinbach die Gewässerunterhaltungspflicht besitzt (dies sind alle 
Gewässer außer der Swist), wird dieser Beitrag um 30 % gemindert. Die Beitragshöhe für die 
„Oberirdischen Gewässer beträgt 326.547,00 €. 
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Aus der Anlage 1 ist die Entwicklung der Beiträge im Verlauf der letzten 10 Jahre dargestellt. Es ist jetzt 
schon über mehrere Jahre eine sinkende Tendenz der Beiträge festzustellen. Dies ist insbesondere 
durch die wirtschaftliche Arbeitsweise im Bereich Abwasseranlagen begründet. 

 

 

Rheinbach, den 20.05.2016 

        Im Auftrag 
 
gez. Stefan Raetz      gez. Margit Thünker-Jansen 
Bürgermeister       Fachbereichsleiterin 
 
 
Anlage 1: Beiträge Erftverband: Übersicht 
 
 


